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N Ve ro rdnung  40h
A des Landkreises ZwickauerLand’zur Festsetzung desLandschaftsschutzgebietes ; | a

A a an a . . . „Römer ta l ”  . EEE
- in:‚den Landkreisen:Zwickauer Land und Vogtlandkreis BT

Aufgrundvona8 19, 848 Abs.29 NE. 1und $ 50 Abs. 1Nr. 3 des Sächsischen Gesetzes über Natur- -

schutzund Landschaftspflege (Sächisches‘‘Naturschutzgestz - SächsNatSchG) iin  der Fassung der
+ Bekanntmachung vom 11. Oktober 1994 (SächsGVAl. S. 1601, ber.1995, S. 106) hat derKreistag

‘, + des Landkreises Zwickauer Land mit Beschluß vom12. September 1996, Beschluß-Nr. 2271967
I, ‘folgende Verordnungerlassen; t n ee ME: WED .

Festsetzung als Schutzgebiet . Se

; Die i‚in $.2 näher bezeichneten Flächen auf dem:Gebiet der:Stadt Werdau;Ortsteil.Steinpleis, der)
” Gemeinde Ruppertsgrün, der Gemeinde Lichtentanne.mit Ortsteil Schönfelsim Landkreis.Zwick-
‚auer Land und der Gemeinde Neumark iim Vogtlandkreis werdenalsLandschaftsschutzgebiet fest-

. gesetzt. .

- DasLandschaftsschutzgebiet führtdieBezeichnung „Römer
Schwtzgegenstand WA

a DasLandschäftsschutzgebiethat eine ° Größe von800 ha. . . W E . de

@ DasLandschaftsschutzgebiet wirdim wesentlichen wie folgt begrenzt:

” Das Landschaftsschutzgebiet umfaßt denEinzugsbereichdesNeumarker und‘des.Schönfelser ;

Baches mit seinen Auenbereichen undHangwäldern.Im Norden bildet die.Eisenbahnlinie Wer-
dau-Zwickau die Grenze. NachNordosten wird das Landschaftsschutzgebiet von der Siedlung

= .  ander ThanhoferStraße in Steinpleisundanschließend von der Thanhofer Straße selbstbegrenzt. .
“Die östliche Grenze verläuft westlich der Ortslage Thänhof weiter entlang der Verbindungs- -
:- straße Thanhof-Schönfels bis zum Ortseingang Schönfels.Dort zweigt die Grenze nach Westen

über den Zwirnteich, durch die Kleingartenanlage bis zum Felsmassiv der Burg Schönfels ab.
Weiter in südwestlicher Richtung wird das Gelände des Gewerbestandortes Schönfels umgan-
gen. Ab Zufahrtsweg zur Siedlerstraße bildet die B_173 bis zum Abzweig der neuen Poststraße

; der Gemeinde Neumark die südliche Grenze des Landschaftsschutzgebietes.

” Im  Südwesten bildet die Neue Poststraßebis zur Eisenbahnlinie Werdau-Reichenbachdie Gren- .
ze.des Landschaftsschutzgebietes,

Önf
dau-Reichenbach, umgeht nach Osten die Ortslage Römersgrün bis zur Reichenbacher Straße,
entlang derReichenbacher Straße bis zur Brücke über die Eisenbahnlinie und weiter entlang der
Eisenbahnlinie bis zur Mühlenstraße. Anschließend.ist die Bebauungsgrenze der Industriesied-

.. lung Ruppertsgrün die nordwestliche Begrenzung desLandschaftsschutzgebietes bis zurEisen-.,
x bahnlinie Werdau-Zwickau.

(3) Die Grenzen des Landschaftsschutzgebietes sind in einer Übersichtskarte des Landratsamtes
Zwickauer Land vom 12. September 1996 im Maßstab 1:10000 (Anlage 1) mit einer durchzo-
genen Linie grün eingetragen. In 9 Flurkarten (Ausgabe November 1994) im Maßstab 1: 2730
(Anlage 2-10), in 10 Flurkarten (Ausgabe November 1994) im Maßstab 1: 2000 (Anlage 11-20)

‚ und in 9 Flurkarten (Ausgabe November 1994) im Maßstab. 1:1000 (Anlagen 21-29) sind: die.
Grenzendes Landschaftsschutzgebietes mit einer durchzogenenbzw.unterbrochenenLinie grün
eingetragen. Maßgebend für den Grenzverlauf ist die Linienaußenkante. Die Karten sind
Bestandteil der Verordnung. '

(4) Die Verordnung mit Karten wird gemäß $ 51 Abs. 9 SächsNatSchGbeim Landratsamt Zwick- ;

auer Land, Sitz Werdau, untere Naturschutzbehörde in 08056 Zwickau,Werdauer Straße 7 auf
die Dauer von zwei Wochen, beginnend am achten Tag nach Verkündung dieser Verordnung.im
Amtsblatt des Landkreises Zwickauer Land zur kostenlosen Einsicht durchjedermann während
der Sprechzeiten öffentlich ausgelegt (Ersatzverkündung).

© Die Verordnung mit Karten ist nach Ablauf der Auslegungsfristbeim Landratsamt Zwickauer
Landin der unterenNaturschutzbehördein  08056 Zwickau, Werdauer Straße7 zur‘r kostenlosen ;

© : Einsicht durchjedermannwährendder Sprechzeitenniedergelegt.

$3
; Schutzzweck

[€] Zweck desLndschaftschuizgebietesinist dieErhaltungdesLandschaftsraumesiinseinerGesamt-
“he i t ,

© Die Festsetzung des Landschaftsschutzgebietes diedient unter den Aspekten der Erhaltung oder
Wiederherstellungder Leistungsfähigkeit desNaturhaushaltes,insbesondere derErhaltungtypi-
scher Biotopstrukturen, folgenden Zwecken:

anErhaltung bzw.Wiederherstellung des naturnahen Charakters der Fließgewässer. in
einschließlich der jeweiligenGewässerfauna und -flora und der jeweiligenUferzo-

ne.

; 2. Erhaltung der Hangbereiche beiderseits der Bachauen mit ihren Feldgehölzen, mesophilen
Laubmischwäldern, Trockengebüschen und mageren Wiesenabschnitten‚als. Kernbereiche

des  floristischen und faunistischen Artenreichtums. .

3. Sicherungder Tallandschaft als.Netzelement für einen überregionalen Verbund von Biotop: |

MDie-westliche:«Grenze desTLandschaftsschützgebietss‚verläuftentlang der Eisenbahnlinie. Wer. ,

; strukturen."zwischen denLandschaftsschutzgcbieten,18ne Greiz und Werdau“und,
. ‚„Südlich Zwickau“,

4. Aufbau eines Feldrandstreifen-Schutzgebietes"zwischenErlsberg und Schatten auferund +

der bemerkenswerten Segetalflora.- Sande

„5 ,  Erhaltung der Teiche undTeichgruppenfür ihre spezifischeGewässervegetationund[dieAvi-
fauna des Gebietesim Einklang mit einer naturverträglichen fischereilichen Nutzung.

6. Wiederbelebung traditioneller, auengerechter Nutzungsformen, zzum Schutz des Lebensrau-
mes Bachaueund zur Vernetzung der einzelnenFließgewässerlebensräume.

(3) DieFestsetzung desLandschaftsschutzgebietes dientunter denAspekten derErhaltungder Viel-
„alt,Eigenartund Schönheit desLandschaftsbildesinsbesonderefolgenden Zwecken: - -

„. 1. Erhaltungdesunverbauten Zustandes und weitere Gestaltung der landschaftlichenStruktur
derBachauen. en  4 A

-.2: Erhalt des strukturreichen, südlichen Abschnittes um den Erlsberg, den Liebberg ıund den
*Schafberg mit seinen markanten Diabaskuppen als landschaftliche Besonderheitim  Über-.
gang zum Erzgebirgsbecken.

N „auen als Teil der historischen Kulturlandschaftund Schutz dieser Bereiche vorZersiediung
“ und Verbauung... We  PO ah ed en  5 AA  etz 4

4. Schutz der vielfältig strukturiertenLandschaft vor flächenintensivenEingriffenin das natür-
. liche Gefüge.

(4) Die Festsetzung desLandschaftschutzgebietesdient urunter dem"Aspektder SicherungdesErho--
. lungswertes der Landschaft insbesondere folgenden Zwecken:- ;

AA. Erhaltung der jandschaftlichreizvollenBachtäler zwischendem jandschaftsprägendenFels-
massiv der Burg Schönfels und dem Eisenbahnviadukt der Römertalbrücke für eine natur-
verträgliche Naherholung der Bevölkerungbenachbarter Ballungsgebiete, .

2. Erhalt des durchdie ımarkanten.Diebaskuppengepräglen LLandschaftsbildes als landschaft-
“licheBesonderheit.* STE VECHTA

$4
Verbote

In demLandschaftsschutzgebietsind alle Handlungen verboten, die‘den Charakter des Gebietes
verändern oder dembesonderen Schutzzweck.zuwiderlaufen,.insbesondere wenn dadurch,

1. .der Naturhaushalt geschädigt, Se  ha

2. die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter nachhaltig gestört, ;

3. eine geschützte Flächennutzung auf Dauer geändert,

' .  ..yeWeise beeinträchtigt, oder ;

AS der Naturgenuß oder der besondere ErhölüngswertderLandschaftbeeinträchtigt wird. Sa

Erlaubnisvorbehalt

I 3.„Erhalt der Streusiedlungsbereiche mit dentypischen:Drei- und Vierseitenhöfenin denBach- >

‘ 4 .  “dasLandschaftsbild nachteilig geändert oder die natiliche Eigenartder Landschaft aufande- „Ü

. (1) Handlungen, die den Charakter desLandschaftsschutzgebietes:verändern oder.dembesonderen‘ - he

Schutzzweck zuwiderlaufen können, bedürfen der schriftlichen Erlaubnis der unteren Natur
schutzbehörde, deren Gebiet betroffenist.

© Der Erlaubnis bedürfen insbesondere folgende Handlungen:

1. Errichtung von baulichen Anlagen im Sinne der Sächsischen Bauordnungund des Sächsi-
schen Wassergesetzes oder der Errichtung gleichgestellteMaßnahmen, auch wenn sie einer
baurechtlichen Genehmigungoder Anzeige nicht bedürfen;

. 2. Errichtung vonEinfriedungen;

3. Verlegen oder Ändern von ober- oder unterirdischen Leitungen ;aller Art;

4.. Abbau, Entnahme oder Einbringen von Steinen,Kies,.Sand,.Lehm oder.anderen‘, Boden“ N

bestandteilen oder die Veränderung d iderBödengestalt auf andere Weise; ;

5. LagernvonGegenständen, soweit sienicht zur zulässigenNutzungdes Grundstückes erfor.
. derlich sind; - ; .

‚6. . Anlageoder Verändemvon Straßen, Wegen,Plätzen oder anderen Verkehrswegen; =
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7. Anlage uundBetrieb‘von Flächen oder
Sportanlagen; | ;

Plätze; W I  al ı
„ u t

Kb4"öriffe in den’Uferbeteich iimRahmefr der"Gewässerinstandsetzung;.*.

© 5 . 10.AufstellenoderAnbringen vvon Plakaten,Bild- oder:Schriftiafeln; En

- I Umwandlung vevon “Ciünland in  Ackerland;

-12Anbringen von Wegemarkieruügen;die‘
Jenken; a .  LEBENDE

- 13. Anlage von Flugplätzen:

14.Betriebvon Motorsport:söwie von1 motorgetriebenen‘Schlitten; Sn ;

‚Bodennutzung auf andere Weise;

16:Maßnahmen,die geeignet sind, zurur Entwässerung vonı Feuchtgebietenbeizüträgent N

17.Beseitigung oder Änderung von wesentlichen Landschaftsbestandteilen, wwie Hecken, ;
Gebisch,Feld- und Ufergehölzen, Lesesteinwälle und Teiche.

GG)Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn die Handlung Wirkungen derin  $ 4 genannten Art nicht zur‘. .

- Folge hat oder solcheWirkungen durch Auflagen oder Bedingungen abgewendet werden Kön- ;

_ . nen. Siekann mit‘Auflagen; unterBedingungen,befristet oder widerrüflicherteiltwerden, wenn
‘ dadurch erreicht wird, daß die Wirkungen derHandlung dem Schutzzweck nur imwesentlich

zuwiderlaufen.

S @% Die Erlaubnis wird dürch eieine nächanderen Vorschriften erforderliche Gestattung:ersetzt,wenn‘‘ "

dieseim  Einvernehmenmit der Natürschutzbehörde ergangen ist.”

(5) Bei Handlungen des Bundes und desLandes, die gachanderen Vorschriften keiner.Gestattung>
bedürfen, wird die Erlaubnis durchdasEinvernehmenmit der„Naturschutzbehörde ersetzt, Das
gleiche gilt für Handlungen, die unter. L

7 führt:werden. ;

$6
Zulässige Handlungen.

Die 88.4 und 5 gelten nicht” "Ss  A

1 .  für “die Nutzung iim  Rahmen einer- ümweltgerechten.Bewirtschaftung jand- )

-Schaftlicher Grundstückein  der bisherigen Art undim bisherigen Umfang; a
| 2.  für die ordnungsgemäßeAusübung dider Jagd undFischerei; ; .

3. für die sonstigenbisher rechtmäßigbestehendenEinrichtungeni n  der bisherigenArtündiim R
way dv5„bisherigenUmfangsowie deren Unterhaltung urundErhaltung; A r  Dt

8 .  Aufstellenvon Wohnwagen oder Verkaufsständenund Zelten außerhalb derzugelassenen a

N „Anlage, Beseitigung oder Änderung vonfließenden oder stehenden Gewässern sowieEin-S

15 . ÜUmwanälungen von Wald, Anläge‘von Kleingärten: oder die wesentliche© Änderung der

1". Werdau,dem 02.Oktober 1996 0740 de

“Landratsamt Zwickauer Land“ * “1

„4.  "für Schutzziune än Verkehrswegen; ) .  WE SA

© 5% fürbehörälich angeordneteoder zugelassen Beschilderungen;

‘ 6 . Äür die:«Unterhaltung,der‘Gewässerdurch‘den Unterhaltangspfichtigedi i t  Auspalime von.
. Handlungen nach 85 Abs; 2 Nr. 9 dieserSr Verordnung. > ;

u

En De On GM Befrelungen

& Von denVerboten dieser Verornnighkanndie üntere“Naturschützbehörde, deren GebietA bähoE :

i “ nn  “ ; 5 ; ‚ ‚fen ist;im Benehmen.mit dem Landratsamt Zwickauer,Länd als untere Naturschutzbehörde,
f Seignet’s‘sind; dieic Bihölingsnutzungväimlich‘zuWu. „welche das Landschaftsschutzgebiet festgesetzt hat,nach $ 53 'SächsNatSchGBefreiung ertei- ;

len.  ; a Ta  \ A

-(2)Bei Handlungen nach8-5 Abs.2 Nr. 3, 4, 6. und 7 dieser Verördnung hat die untere Nätür-
;schutzbehörde;deren Gebiet,betroffen ist, vorErteilung.derBefreiung bzw. vorErklärungdes

Einvernehmens.‘aufgrund des Vorliegens der Voraussetzungen. näch: $ 53: SächsNatSchG’.die- N
.. Zustimmung der höheren Naturschutzbehörde einzuholen. KT

>

"Ordnuhgswidrigkeiten 2 u

Ordhüngswidrig iim Sinne des 8 61Abs; 1 NE. SächsNatSch@Ghatidelt, wwer in.‚ein 1andschäfts- 7
Schutzgebiet;vörsätzlichöder + fahrlässeig . ; .

A entgegen & 19 Abs, 2 SächsNatSchG iinn Verbindungmit: $ 4 dieser ; VeroränungHandluhgen ;

- vornimmt, die der Charakter des Gebietes verändern oder dem besonderen Schutzzweck
zuwiderlaufen;

„ entgegen $ 5 dieser Verordnungohne vorherige schriftlicheErlaubnisHandlungen vornimmt,
- die-den Charakter des Gebietes verändern oder dem besonderen‘Schützzweck zuwiderlau-

; fen:können, _ |

. a.
| Tnkyafüreten“, . x N


